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BERICHT DER Als statutarische Kontrollstelle der Schweizerischen Verkehrszentrale haben wir,
KO NTR O LLSTELLE gestützt aufArt. 20 des mit Bundesratsbeschluss vom 22. November 1 963 genehmigten

Organisationsstatuts der SVZ, die Erfolgsrechnung und Bilanz 1968 gemäss den
Bestimmungen des Obligationenrechtes geprüft.
Wir können bestätigen, dass die gedruckt vorliegenden Rechnungsausweise mit der

Buchhaltung übereinstimmen. Die Bücher sind ordnungsgemäss geführt, und die
Darstellung des Ergebnisses und der Vermögenslage entspricht den gesetzlichen
Bewertungsvorschriften und den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung.
Soweit unsere Prüfung reichte, stellten wir die richtige Verbuchung der Geschäftsvorfälle

fest. Für die Bank- und Postcheck-Guthaben und die Wertschriften lagen
die erforderlichen Ausweise vor.
Wir empfehlen Ihnen, die Jahresrechnung 1968 zu genehmigen und den
verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.

Zürich, den 11. April 1969 Die Kontrollstelle:

L. Frey, Obmann
Dr. H. Dasen
Ch. Leppin
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